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Wenn das "Gedächtnj-s des Staates" f,ücken zeLgL

Vom Streit um den Entwurf für ein Bundesarchivgesetz
berichtet Annette Wi-lmes
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Regie: Take 1

Autorin:

Die Erfahrungen, die wir bei unseren Forschungen in den

Archiven gemacht haben, sind sehr unterschiedlich. Wir haben

zum Teil sehr gute Erfahrungen gemacht, zum Beispiel j-m Berliner
Landesarchiv, und zum TeiI auch wieder sehr schlechte, zum Bei-
spiel im Berlin Document Center.

Di.ethart Kerbs, Professor für Kunstpädagogik an der Hochschule

d.er l(ünste in Berlin, erarbeitete gemeinsam mit einer Arbeits-

gruppe eine Ausstellung über Pressefotografie in den Jahren
6^^ bL').1^tl4 ,{-ü42^hs*rhze

1933 bis 1936. Es war schwierigro dÄs Material zv, f ;ndeY:-*/

Hitfe fanden die Forscher nicht überalI. Besonders negiativ

waren ihre Erfahrungen mit dÄm serlin Document Center. In diesem

Archiv, das den Amerikanern untersteht, lagern die nahezu voLl-

ständigen Personalakten der NSDAP und der Reichskulturkammer.

lrlenn Forscher aus der Bundesrepublik dieses Archiv benutzen

wollen, müssen sie sich an das Bundeshaus in der Berliner ' I'

Bundes-a1lee wenden. Für westberliner Forscher ist die Senats-

innenverwaltung die richtige An1aufstelle. Der zuständige

Senatsrat ist bekannt und gef ürchtet wegen seiner strengen th-"a Ul-,

dt Zugangsbestimmungen. Diethart Kerbs berichtet:

Regie: Take 2

Es r^rar so, daß schließlich von den über 30 Namen, die wir
angegeben hatten und über die wir Auskünfte haben wollten, daß

uns von diesen über 30 Namen nur die vier prominentesten mit
ziemlich belanglosen Akten zugestanden wurden. Das heißt a1so,

0/
Hitler, Cfbbe1s, Heinrieh Höffmann, der Leibfotograf von Adolf
Hitler, und ich weiß nicht mehr, wer noch. Aber jedenfalls
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AuYorin:

\_
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(noch Take 2')

die erklärte Politik dieses Senatsrates und. das heißt des Innen-
senators selber ist eben die, daß nur der lVissenschaft der
Zugang eröffnet wird zu den aktenmäßigen Unterlagen der absolut
prominentesten spitzennazis. Also derer, die man ars die
Hauptverantwortlj-chen des Dritten Reiches und des ganzen Ge-
schehens nennen kann, während die kleineren Mitarbelter, die
kleineren Beamten, diejenigen, die eigentlich die Ausführenden
waren, jeEzL unter Datenschutz gestellt werden.

lVie weit darf der Datenschutz gehen? GiIt er auch für personen-
""Ä+bezogene Daten, die jahq6lang zurückliegen? Gilt er auch für

diejenigen, die aktiv am Nationalsozialismus beteiligt waren -
etwa a1s Gauleiter oder als Staatssekretäre?

wenn ein Forscher oder eine Forscherin aus dem reichhaltigen
Aktenmaterj-al im Document Center sctrO$'en will, muß er oder sie
vorher die Betroffenen um Erlaubnis bitten. Ialenn d.ie nicht
mehr leben, dann mu8 sich der wissenschaftrer an überlebend.e

Angehörige wenden. Dj-ese Auflage bekam auch Diethart Kerbs.

Der zuständige Senatsrat beim Innensenator habe etwa folgende

lVorte an ihn gerichtet:

Regie: Take 3

Jar r,renn sie Angaben oder rnformatj-onen wollen, ich kann rhnen
sagenr daß wir die rnformationen haben, in unserem Archiv,
aber ich gebe sie lhnen nj-chtr €s sei denn, Sie bringen mir
eine Einverständniserklärung des Betreffend,en oder seiner Kinder,
seiner Witwe oder wem dCer auch immer. Nun habt ich gesagtr.'iär.
wie soll ich das wj-ssen, .ob er noch lebt, ob er noch Kinder hat
oder so. Da sagt er, ja, Sie sind doch Forscher, dann forschen
Sie mal!
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Autorin: Ausnahmen werden also nur bei den prominenten Nationalsozialisten
gemacht. Nicht etwa, weil sie, die allergrößten Verbrecherr

Iihr Persönlichkeitsrecht ver!,rirkt hätten. Nein, aus der Antwort

des Senats auf eine Kleine Anfrage der Alternativen Liste geht

anderes hervor. Zitat -

Zitator:

Autorin:

Die Ausnahmeregelung bei diesen Personen hat ihre

darin, daß Einzelheiten über j-hr Leben sowohl j-n

nationalsozialistischen GewalLherrschaft aIs auch

kriegszeit weitgehend veröffentlicht worden sind,

diesen Fällen kein Rechtsschutzinteresse besteht,

keitss$iy're zu wahren.

I

Rechtferüigung

der Zeit d.er

in der Nach-

so daß in

die Persönlich-

Der Innensenator beruft sich auf. das "Recht auf informationelle

Selbstbestimmung", das vom Bundesverfu.=",rrrSächt in seinem

berühmten Volkszählungsurteil im Dezember 1983 festgeschrieben

wurde. Ein demokratisches Recht, das, hier jedoch in nicht demo-
aol ^'ta'-^* RY'Denn e-in and.eres Grundrecht,kratis.cher l'Ieise n*A.branr*Q

t' ol^^r.
die Freiheit der I'orschung, wird grbge++as Persönlichkeitsrecht

qlu,Ära* )-r'/|"/f !i4
I aW*spli*flti g€€tefl 

"ifft=önlichkeitsrecht, 
das mehr als frag-

würdig erscheinen muß1 \d€rrrr es auch den Beteili-gten der

schlimmsten Verbrechen im Nationalsozialismus zugestanden wird -
mehr aIs 40 Jahre danach.

Keine erfreuliche Erfahrung a1so, die Diethart Kerbs im Rahmen

sej-ner Forschung über die Pressefotografie in den Jahren 1 933

bis 1936..gemacht hat. Aber, auch das sagte er vorhin, nicht alle

Erfahrungen waren so schLecht wie die im Berlin Document Center.

Das. Landesarchiv Berlin zum Beispiel legte der Forschergruppe

keine Steine in den V,reg. Hier konnterl sie ohne Einschränkungen
t
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Regie:

4-

arbeiten.

Hans ,J.. Reichhardt leitet das Archiv,

Spaltung Ber1ins, gegründet wurde.

Take 4

das 1 948, nach der

!{ir sind ja hier in Berlin sowohl ej-n staatliches als auch ein
städtisches Archiv. Das heißt' staatlich bezieht sich darauf'
daß wir von den Verwaltungen des Landes Berlin die Aktenbestände

&.ko**.rr, soweit wir sie für historisch relevant halten. Und

städt,isch bezieht sich darauf, daß wir auch alles andere Material
sammeln. lrlir haben richtige Sammlungen hier, Zeitungenr Flug-
blätter, P1akate, Theaterkram und so weiterr und so weiter'
was dann für die Geschichte Berlins von Belang sein kann.

Aut.: Wie ist das, wenn Sie has Material von den Behörden kriegenl
ist das einfach' problemlos?

Rei.: A1so, vö11i9 problemlos ist es nicht. Normalerweise voll-
zieht sich das so, daß nach der gemeinsamen Geschäftsordnung des

Landes Ber1in die Behörden gehalten sind, vJenn sie Altakten ab-
geben wolIen, oder l^tenn die Büros zu volI sind, daß sie un" ldiese

Akten anbieten und wir dann ejne Genehmigung zu erteilen haben,

ob sie j-n den Papierwolf kommen oder an uns abgegeben werden.

Aut.: lrler benutzt denn dieses Archiv?

Rei.: Also die meisten sind !{issenschaftler, Historiker, aber
auch Juristen, die hier Akteneinsicht, nehmen wollen. lrlas unsere
Sammlungen anbelangt, Zeitungen und so, kann auch jeder Normal-
bürger zu uns kommen.

tAut.: V'tie funktioniert das dann? AIso
kommen., sagen, ich möchte aus der und

Akten einsehen?

ich kann jeLzL hierher-
der ZeLL, meinetwegen 1934t

0-c. ' Rei.: Ja, also, aus dem Jahre 1934r. \^renn Sie nur so einfach
fragen, ist es ej-n bißchen schwierig, Sie richtig zu bedienent
also etwas. konkreter hätten wir es schon, ganrz gern.
Neinr, €s ist so, daß wir jedem Benutzer dann Findbücher vorlegen.
Denn über jeden Aktenbestand, den wir bekommen, wird ein Findbuch

angelegt, und das wird dem BenuLzer vorgelegt. Außerdem' wenn
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(n'och Take 4 )

er Akten einsehen will, ist auch vor
Gespräch mit dem zuständigen. Archivar
er noch weitere Hilfen und Tips.

Das Landesarchiviv Berlin ist bekannt für seine liberale Praxis'

ebenfalls das Bundesarchiv in Koblenz. Es gibt, jedoch andere

Archive, in denen Forschung eher behindert a'ls gefördert wird.

In manchen Fällen wird llaterial aUslflfrtfich zurückgehalten; in

manchen herrscht jedoch einfach Unsicherheit,darüber' wie ver-

fahren werden soll. V'Iie zum Beispiel sollen personenbezogene

Daten in Archiven vor Mißbrauch geschützt werden?

Ein Bundesarchivgesetz und entsprechende Ländergesetze sollen

Antwort geben. Der Berliner Datenschutzbeauftragte schreibt

im Jahresbericht 1985 - F++'aq:

Für Berlin wird eine derartige Regelung .immer dringlicher, da

gerad,e hier eine große Zahl hochsensibler Archivbestände besteht'

ohne daß der Zugang gesetzlich geregelt wäre. Von besonderer

Bedeutung sind dabei Unterlagen aus der ZeLL des National-

sozialismus oder aus der Nachkriegszeit mit entsprechendem Bezug.

(...) Grob geschätzt warten ca. 50 bis 60 Millionen Einzelbestände

personenbezogener Unterlagen auf eine gesetzliche Archivierungs-

regelung in Berlin, ohne dj-e gl.ne wissenschaftliche Aufarbeitung

dieses. dunklen Kapitels der deutschen Geschichte nicht möglich

ist.

t.
Darunter sind Akten der Wehgmachtsauskunf,dtelle, der Entschädi-

gungsätmter, des Krankengeschichtenarchivs der Karl-Bonhoeffer-

Nervenklinik.

jeder Akteneinsicht .- in
angebracht, und dann kriegt

Autorin:

li .a

Zitator:

Autorin:
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Der "Entwurf ej-nes Gesetzes flber die sicherung und Nutzung von

Archivgut des Bundes" - kurz Bundesarchivgesetz - wurde schon

im Junj- des vergangenen Jahres im BundeFtag vorgestetlt.
Ju--l4itte Oktober dann wurden vor dem Bundeffnnenausschuß Experten

zu dem Entwurf der'Bundesregierung gehört - Datenschützer, 
,

Historiker und Archivare.

Zunächst stellte der Ausschußvorsitzende Axel Wernitz, SPD,' den

fnhalt des Gesetzentwurfs vor. Zitat aus dem Protokoll der

Sitzung:

Zitator: Der Gesetzentwurf verfolgt einmal. das Ziel, die historisch.

bedeutsamen amtlichen Unterlagen des Bundes vor der Zersplit:
terung und vor der Vernichtung zu bewahren. Zum anderen soll
im Hinblick auf das Archivgut, dessen Begriff definiert wird,

ein Nutzungsrecht begründet werden. Hier gilt es, den fnteressen

vor allem der Geschichtswissenschaft, aber auch der Publizistik
und des einzelnen Bürgers gerecht. zu werden.

fn eigfim Spannugsverhältnis dazu stehen der Persönlj-chkeits:

schutz und die Datenschutzrechte von jeweils Betroffenen, denen

der Gesetzentwurf Rechnung tragen rnuß beziehungsweise Rechnung

zu tragen versucht, Auf eine Kurzformel gebracht: Es gilt,, einen

Interessenkonflikt zwischen Archivar, Historiker, Datenschützer

und Betroffenen in einer rechtlich einwandfreien und möglichst

allerSeiten befriedigenden lrleise zu lösen.

Autorin, tor altem die Historiker sind mit dem bisherigen Gesetzentwurf

überhaupt nicht zufrieden. Zwei Begriffe - Schutzfristen und

Anonymisierung - erregen vor allem die Gemüter.

30 Jahre dauert die allgemeine Sperrfrist für Archivgut, gegen

die hat auch niemand ernsthaft etwas einzuwenden.

7



Regie:

7-
(-' *r'^. N:Y:-^"

Personenbezogene Akten sollen nach dem Gesetzentwurf

nach dem Tod des Betroffenen verschlossen bleiben. Ist das

fodesdatum nicht bekannt, recitnet man sogar 120 Jahre vom Zeit-

punkt der Geburt an.

Forschung über den,Alltag in der Nazizeit würde so nahezu unmög-

lich gemacht, fiirchten die Historiker.
7*{h--&^,,e,"s"<l '. tfu*r,-,' ji rw,^4 ,
Nach dem neuen Ges6tz, träte es in Kraft, sollen die Behörden

verpflichtet.werden, den Archiven auch die Akten anzubieten'

die der Geheimhaltungspflicht unterliegen - dazu gehören Steuer-,

Sozial- oder Bankakten. Um nicht gegen den Datenschutz zu ver-

sto.ßen, sollen diese Akten jEdoch,anonymisiert werden. Sie

erreichen also die Archive, \^/enn überhaupt, nur'. in verstümmelter

Form.

Ein Unding, meinten die Historiker vor dem 
",rrrdft4nenausschuß.

Einer'von ihnen war Wolfgang Scheffler, Professor für ZeiL-r.

geschichte an der Freien Universität Berlin, Sachverständiger

i-n zahllosen NS-Prozessen. Seit 30 Jahren befaßt er sich vdr

allem rmit der Geschichte der Verfolgung im natj-ona.lsozialistisc.hen

Staat.

Take 5

AnonymisS-erung ist ein Reizwort, was im Bundesarchivgesetz eine
bestimmte Rolle spielt. Es gehen hier verschiedene Dinge durch-
einander. Es ist sor ein Archivgesetz ist notwendig geworden,

weil die Behörden des Bundes dazu veranlaßlwerden sollen, ihre
Unterlagen zu großen Teilen dem Bundesarchiv. zu übergeben, und

es fallen darunter eine ganze Reihe von Unterlagen, die außer-
ordentlich sensibel sind, und die entsprechenden Schutz verdienen.
Das heißt, sollen Abkürzungen von Namen, Löschungen von Namen

in Unterlagen vorgenommän werden od.er nicht. Das ist eine Kern-
frage, und es ist ein Prinzip des Archivwesens, daß in Originalen
nichts gelöscht werden darf. Man könnte sagen, ein Bundesarchiv-

8-



Autorin:

8-

(noch Take 5)

gesetz sollte vielleicht regeln, was kommt in das Archiv. :l
Und alles weitere ist eine Frage der Benutzung der Unterlagen,
und da kann man eine ganze Reihe von Kautelen sich vorstellen,
die sicherstellen, daß wirklich vertrauenswürdige Daten, Namen

und so weiterl geschützt sind.

Ein ausreichender Datenschutz täßt sich nach Ansicht von Pro-

fessor Scheffler also eher durch eine Art Abmachung zwj-schen

Archiv und Benutzer regeln als durch ein Gesetz. Im übrigen

sei gar nicht klar definiert' was denn "schutzwürdige Belange"

im Sinne des Gesetzes überhaupt bed.euten.

Regie: Take 6

Autorin: Eine Unterschej-dung J-n prominente und weniger oder nicht

prominente Nationalsoziatristen, 'wie sie im Berlin Document

Center vorgenommen wird, kommt für Professor Scheffler nicht
j-n Frage. 

I

Take 7

Sie können nicht unterscheiden zwischen großen und kleinen,
der nationalsozialistische Staat ist in vielen Dingen geprägt
worden durch Hand.lungen klej-ner Leute, die normalerweise gar

Schftzwürdige Belange von Angehörigenr üIIl es ma1 überspitzt
zu sagen, historisch handelnder Personen gibt es eigentlich
überhaupt nicht. Historisch handelnde Person ist ein Gegen-

stand. allgemeinen Interesses und F.{ ob da nun Dinge dabei sind'
die bei Otto Normalverbraucher unter Vertrauensschutz faIlen'
wie il.legitime Kinder und ähnliches, ist das ein and.eres

Niveau. Das muß man zunächst erstmal sehen. Wenn ein Angehöriger
glaubt, daß ein Forscher schutzwürdige Belange verLeLzL hat,
dann soII er bitteschön klagen, das ist das Risiko, mit dem

jeder Forscher leben muß.

Regie:
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Autorin:

9-

(noch Take 7 |

nicht sonSt aufgefallen wären und anschließend gleich wieder
in der grauen Masse der BevöIkerung verschwunden sind. Es ist
eben ein Kennzeichen dieses Staates, \^rer denkt schon daran,
da8 Polizisten, die normalerweise den Verkehr regeln, die Dieb-
stähIe klären und ähnliches machen, in Mörderbataillonen atf-
traten. Das sind .i=o Vorgänge, die bedingt durch dj-e Ver- )

hältnisse i-m nationalsozi-alistischen Staat ei-ne andere
Dömension bekommen haben. V,ler wissen wiIl, wie Druck ausgeübt
wurde in Kollegien, durch Ortsgruppen-Leiter, durch Blockleiter
und so weiter, wird in der Lokalforschung nicht drum rrum können,
Namen zu nennen. Und noch rmal möchte ich daran erinnern, rdenn

jemand sich in seinen Belangen verletzt fühtt, dann möchte er
bitte den Klageweg beschreiten. Es ist nämlich umgekehrt genau

das gleiche, wenn ein Forscher der Meinung istr €s werden ihm

unberechtigt Unterlagen vorenthalten, dann wird ihm auch gesagt,
dann kannst du dagegen klagen. lcli kenne zwar keinen Historiker,
der dann anfängt zu klagen, aber die }4öglichkeit besteht an sich.
Genauso bitteschön umgekehrt..

4"Bz
Nach der Expertenanhörung vor dem Bundes$nnenausschuß wurde

der Gesetzentwurf auch i-n einer breiteren öffentlichkeit

diskutiert. "Historische Forschung erleichtert?" fragte der

"Tagesspiegel"i "Was die Nachwelt wissen darf" hieß es in der

"Zeit!'i "Bedenken gegen Archivgesetz" äußerte die 'Frankfurter

Rundschau" r "Altpapier erregt Historiker" stellten die "Husumer

Nachrichten" fest und d.ie "Tageszeitung" schrieb "Datenschutz

als Staatsschutz". Hier fürchtete man sogar, durch das

neue Gesetz, träte es j-n Kraft, könnte das Bundesarchiv zum

Orwell t schen "lrlahrheitsministerium" werden

Zitator: Wer die Vergangenheit kontrolliert, der kontrolliert die

Zukunft; wer die Gegenwart kontrolliert, der kontrolliert

die Vergangenheit.

10



10

Autorj.n: So heißt es j-n George Orwells Roman "1984''.
ds:y-l

Ist auch das Bundesarchiv nicht zu vergleichen mit(Wahrheits-

ministerium in "1984", so gibt es doch gute Gründe, mißtrauisch

zu seinr vor allem deswegen, well viele Landesarchive eben nicht
. so liberal sind riä a." Bundesarchiv. Hi-er könnten unbestimmte

Rechtsbegriffe dann ganz anders, nämlichei,,scl,wiuucud ausgelegt

werden.

Noch einmal, kurz zusanrmengefaßt, die wesentliche Krj-tik am

Gesetzentwurf:

Z itator:

autoiin:

I

Durch einen extensi,v ausgelegten Persönlichkeitsschutz werden

den Historikern wichtige Akten aus der Zeit des Nationalsozia-

lismus vorenthalten. Die Sperrfristen sind zu hoch. Die

Anonymisierung ist im Prinzip eine Urkundenfälschung. I

t-

"Wenn Grund zur Annahme besteht, daß das Vtohl der Bundesrepublik

Deutschland oder ej-nes ihrer Länder gefährdet würde", heißt

es im Gesetz, "ist die Benutzung nj-cht zulässig."

Wenn man weiß, wi-e of t in Gerichtsverfahren mit der Forrnel

"zum $Ioh1e des Landes" wichtige Prozeßunterlagen von den

Behörden zurückgehalten werden, ahnt man, was diese Bestimmung

für di-e Forschung bedeuten kann.

Der Gesetzentwurf, so scheint es, ist nicht besonders geeignet,

den Zugang zu den Archiven zu erleichtern. Obwohl das durchaus

die Absicht d.er Gesetzesschöpfer. gewesen sein mag. Die einleiten-

den Sätze in der Begründung des Entwurfs jedenfalls verraten

frei-heitliches Denken:

11
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Zitator: Archive sind das "Gedächtnis des Staates" (Novalis). Sie dienen

nichL Iänger der Abstützung von Herrschafts- und Besitzansprüchen,

sondern erfüllen für den Bürger demokratischer Staaten ej-ne

Vielzahl von unterschiedlichen Funktionen, die sich erstrecken

von der historisch-wissenschaftlichen Forschung bis hin zv

den Nachweisen von personenbezogenen Daten, zum Beispiel über

Renten-, Pensions-r W5äergutmachungs- und Lastenausgleichs-

ansprüche.

crin: )er stellvertretende Direktor des Bundesarchivs in Koblenz'

K1aus Old.enhage, Iobt den Gesetzentwurf als 'f ej-nmatig progressiv".
g€,;q.(r

Otdenhage r^/ar maßgeblich an ldeq formulierung ldes GeseeEentwurf E

beteiligt. Auf einer Diskussionsveranstaltunq des Vereins
;n ffig.'

"Aktives Museum" im November letzten Jahres Fähm er Stellung.

Besonders stolz ist er darauf, daß nach dem Entwurf "jedermann"

ein Recht d^arauf haben soll, Archive zu benutzen.

Regie: Take I

Das ist das Ausrufen der archivalischen Menschenrechte in
Deutschland, zum ersten MaI, seitdem es 17g4 in der franzOsischen
Revolution in der lrlelt zum eJsten Mal passiert ist. Sowas gab

es bisher nj-cht. Bisher gab es das so gemeinhin als berechtigt
anerkannte Interesse, das der Staat befriedigen mußte, weil er
ja nach Art. 3 - Gleichbehandlung - nichtwahr, dem Müller nicht
d.ie Einsicht gewähren konntel llfil sie dann dem Schulze zu ver-
wehren. Aber in der Güterabwägung war immer nur Persönlichk its-
schutzr hrär immer nur Datenschutzr wär immer nur Staatsinteresse'

' vrar nie Forschungsfreiheit, war nj-e Wissenschaftsfreiheit' \^tar

nie Inf,ormationsfreiheit. Denn der Art. 5 Ggrndgesetz bezieht
sich nach der: Rechtsprechung ganz eindeutig nur auf veröffentlichte
ünterlagen.

12
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(noch Take 9 )

in den Landesarchiven und tsundesarchiven ja gesammelt werden und
die also sehr weit betreffen auch die politische Entwicklungs-

1 geschichte unseres Staates.
t-

Autorin: An der Diskussj-onsveranstaltung des "Aktiven Museums" nahm auch

der Historiker GöLz Aly teil, der sich seit Jahren mit der

Geschichte des Nationalsozialismus befaßt, vor allem mit Fragen

der sogenannten Euthanasj-e. tr brachte einen ganz anderen

Aspekt in die Diskussion:

Regie: Take l0
Der zweite Gesichtspunkt ist, daß hier nur gegenübergesLel!fr
ist, das finde ich an sj-ch ganz unrichtig, gegentibergestellt wird
Persönlichkeitsschutz und Forschungsfreiheit. Das heißt, zwei

. Bürgerrechte, daß dazwischen irgendwie der Staat und seine-r;' 
Behörden vorkommen, kommt so in der Fragestellung der Diskussion
gar nicht vor. Dabei geht es dochr so betreibe ich das jeden-
falls4 verstehe ich historische Forschung als ein Bürgerrecht,
das Bürger betreiben d.em Staat gegenüber. Und wo sie über das,

\- , r^ras der Staat tut, besti-mmte Dinge herauskriegen würden.
Und das ist in dieser Diskussion meiner Ansicht nach die Front-
stellung, und nicht, daß der eine Bürger dem anderen Rechte
wegnimmt, also daß der Bürger, d.er. auf Personenschutz besteht,
demjenigen die Rechte bestreitet, der die Forschungsfreiheit
wahrnehmen wj-ll. Es geht hier um die Konfrontation Bürger und

Staat und darum, daß das was als Datenschutz in den letzten Jahren
Furore gemacht hat nicht, wie es doch zunehmend geschieht, miß-
braucht wj-rd als ein Schutz des Staates vor seinen Bürgern.

14
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Autorin: Hier liegt wohl der Kern des Problems beim geplanten Bundes-

archivgesetz. Eine Reihe a1lzu allgemeiner Klauseln im Gesetz-

entwurf geben dem Staat viel zu viel Handlungsspielraum, den

ere-,:nsLhäuVt^4 ausnutzen kann. Zum Beispiel wird der Bundes-

innenminister ermächtigt, "die Benutzung von Archivgut beim

Bundesarchiv durch Rechtsverordnung zu regeln".

Solange ein liberaler Mann wie K1aus Oldenhage in der Leitung

des Archivs sitzt, ist die Gefahr nicht al1zu groß. Er wird
sich gegen eventuelle Maßnahmen des Bundesinnenministers, derzeit

Eriedrich Zimmermann r z1J wehren wissen.

Aber wer weiß denn, wer nach Oldenhage kommt? - Auch diese

Frage wurde mit Recht auf der Diskussionsveranstaltr:ng gestellt.
!{as also sollf$ man an d.em Gesetzentwurf ändern, damit darauS

? .hf' ein sinvolles und auch im Sinne einer kritischen Gebchichts-\ r\--' A--
/ forschung praktikables Gesetz wird.? Anhaltspunkte gibt es zum

i-" , Beispiel in einem Referenten-Entwurf des Berliner Senators für
kulturelle Angelegenhej-ten über.ein Archivgesetz des Landes

Berlin, , Zhrrr.Berispl:€l1 werder\lti"d die Begriffe klarer
d.efiniert. Besondere Sperrkläuseln Ee1ten nur bei Archivgut

Zitator: das sich nach seiner Zweckbestimmung auf eine natürliche

Person bezieht.

.,1

Autorin: "Nach seiner Zweckbestimmung" - 9." hört sich nicht schön an,

. heißt aber, daß für eine eventuelle Sperrung tatsächlich nur

noch Personal- oder Prozeßakten in Betracht kommen.

Die Begriffsbestimmutrg io, Gesetzentwurf der Bundesregierung

j-ndessen Iäßt eine wej-te Auslegung zvl
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Zitator: Archivgut, das sich auf natürliche personen bezieht.

.. I

Autorin: Vtelches Archivgut bezieht sich nicht irgendwie auf natürliche

Personen? '

In dem Berlj-ner neierentenentwurf werden auch d.ie Sperrfristen
anders geregelt. Sie sind kürzer, ihre Voraussetzungen

sind durch dj-e neue Begriffsbestimmung von "personenbezogenem

-Aktengut" auch relativiert. (Nacfr dem Berliner Entwurf sollef &er\J'^^---*, Eh=+"+.# nur noch 10 Jahre nach dem Tod EGLn, !\renn der Todes-

Regie:

zeitpunkt nicht bekannt j-st, 90 Jahre nach der Geburt des

Betroffen"n)/
Dietger Pforte, Leiter des Referats Literatur und Archivwesen

beim Senator für kulturelle Angelegenheiten, spricht sich

für eine Verkürzung der Sperrfristen auch im Entwurf der Bundes-

regierung aus. Zur Erinnerung: Hj.er gelten Fristen von 30 be-

ziehungsweise 120 Jahren.

..

Take 1'1

AIso ich finde gut, daß man versucht,, Personen zu schützen,
um das vorweg zu sagen. Aber ich halte die vorgesehenen Fristen
für total i,iberzogen. Wenn man bedenkt, daß zum Beispiel Menschen,
die im Dritten Reich tätig waren, über die wi.r heute etwas
wissen wollen, dann 1933 schon 70 Jahre alt gewesen sein müssen,
wenn wir heute an die Akten wollten, dann merkt man, wie absurd
das ist. Ich denke, daß ej-ne Regelung, die erheblich kürzere
Schutzfristen vorsieht, aber die mit dem Personen- und Daten-
schutz übereinstimmt, besser wäre. Nämlich daß man sagt, 10

Jahre nach dem Tod einer Person, solange muß. man halt warten,
und wenn das Todesdatum nicht festzustellen ist, 90 Jahre nach
Geburt.
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(noch Take 111

Aut.: Auf einer Veranstaltung über das Bundesarchivgesetz im
November wurden Beispiele von Archivbenutzern gebracht, die
zeigten, daß es doch immer wieder Probleme gibt.. Piobleme, die
auch das Mißtrauen der Archivbenutzer in diese Archive zum Teil
tatsächlich begründen. Wie könnte man solchen Problemen entgegen-
wirken?
Pfor.: Nä, aus dem Publikum heraus kam ja ein sehr guter Vorschlag.
Und. den möchte ich ganz gerne aufgreifen und auch selber in
die. Dj-skussion im Land Berlip einführen und ich hoffe, auf Bundes-
ebene wj-rd. das auch geschehen, näml-ich daß man quasi eine
Clearingstelle schafft. Nun ist zu überlegen, wie das auszusehen
hat. Ich denke, am günstigsten wäre es, auf Landesebene würde
eine Art Archivbeauftragter berufen, als eine unabhängige Persön-
lichkeit, die nicht im Solde einer der Behörden, die mit dem

Archivwesen zutunhaben, steht. Das müBte eine Persönlichkerl, sein,
die sowohl etwas von den Interessen der Benutzer von Archiven, etwa,
bei ej-nem Landes? einem Staatsarchiv, der Hj-storiker, die l'um

Beispiel forschen, deren Probleme müßte der kennen. Der müßte

aber umgekehrt auch die Probleme des Archivs selber kennen. Und

der dann zu vermitteln hätter,vr€rr es zu Streitfragen kcrffnt;zlvisctren

einem Archiv und den Benutzern.

I

A\rcorin: Auch der Berliner Datenschutzbeauftragte, Hans-Joachim Kerkau'

hat nichts gegen eine Verkürzung der Sperffristen einzuwenden.

Regie: Take 12

Jä, ich glaube, für einen Bürger ist es im Moment schwer
erkennbar, \^tas es bedeutet, eine. so lange Frist. Aber um es

deutlich zu sagen, dahinter steht eigentlich das Interesse der
zeitgeschichtlichen Forschung, insbesondere über das Dritte Reich,
und deswegen haben wir, wir haben in Ber1in ja auch einen Referen-
tenentwurf bereits vorllegen, für das Archivgesetz, sind wir
eigentlich in Betlin übereinstimmend der Auffassung, daß diese
Fristen erheblich verkürzt werden sollten. Wir sind allerdings
auch. der Auffassung, daß es ungut wäre, vrenn wirr in Berlin andere
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(noch Take 121

Archivfristen hätten
dahin, auf den.Bund

zuwirkenr die Frj-sten

als im Bund, Des\^regen geht
einzuwirken, und auf diese
erhebliäh zu verkürzen.

Datenschützer ist eigentlich klar' daß der
so weit gehen kann, daß die Forsehung über
etwa behi-ndert werden soll. Das würde nach

vernünftiger Datenschutz sein.

unser Bestreben
Beratungen ein-

Daten-
das
meiner

Autorin: Hans-Joachim Kerkau nimmt seinen Auftrag, Daten zu schützen, ernst.

Dennoch' sagt er:

Regie:

Autorln:

Für mich a1s

schutz nicht
Dritte Reich
Meinung kein

Take 13

Es wäre ein Archivgesetz denkbar, das im Sinne einer kritischen

Geschichtswissenschaft noch viel weiter gehen würde als der

Referentenentwurf des Senators für kulturelle Angelegenheiten.

Der Berliner Jurist Stefan KQnigr der maßgeblich an dem Berliner
I

Referentenentwurf beteiligt war, hat sich darüber Gedanken

gemacht. Stefan König sieht Probleme vor allem noch da, wo

Behörden verpflichtet werden sollen, Akten an Archive abzugeben.

So würden zum Beispiel dj-e EntnazifLzierungsunterlagen in Berlin
l,

nachderts@grundsätz1ichverschöossen9eha1ten.
4-.:----"

d'e 4
-r*Ad,^

V*r
,^J Stefan König schreibt in ej-nem Brief an die
'^Jrfudn .r-? 

u 
^

Y,*ru--'".y.- A,-.rJ 
, 

ün 
*o nn'

"%'Ytn'*,{ ,/'**# "'
r,l (' .A fv r'-d' t
r^*^ dr 1" Pi" i-*'

^ Aber auch die Behödrden aus dem sogenannten Sicherheitsbereich'

die eigQent,lich abgabepf lichtig .seiaq , gäben nichts heraus:

. Vor allem Staats- und Verfassungsschutz.

Grünen in Hessen:

\*&* :t
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Zitator: Ich gehe davon aus' daß sich das Interesse der zeitgeschichtlichen
I

Forschung in nächster ZeLE immer stärker auf die Gründungs-, ll,Dd,

Restaurationsphase der Bundesrepublik verlagern wird. Damit wird
auch ihre akt"uell - politische Brisanz (wieder) zunehmen.

Mit der Folge, daß' Akten zurückgehalten werd,e/ Und was nützt
uns da das schönste Gesetz' wenn die in ihm garantierten Rechte

nicht durchsetzbar sind?

Ich halt,e es daher für wünschenswert, den Gedanken, die Archive

rechtlich zu verselbständigen, in die überlegungen über eine

geseLzliche Regelung einzubeziehen. Das haL auch einen politisch
deklaratorischen (Hinter) sinn. Man steIlt sich unter einem Archiv

heute etwas anderes vor als noch vor wenigen Jahren. Früher war

die Einrj-chtung von staubigen Assoziationen umwölkt. Heute

wächst das Bewußtsein, daß Archive (auch) für das Gegenwarts-

verständnis, für die aktuelle Politik eine wichtige Rolle spielen
'':r ' (können). Sie bekommen damit eine kritischer. aufklärerische.

Funktion. Das rückt sie in die Nähe der traditionellen Vorstel:-

lungefi von der Universität, die ja auch staatsfrei ged.acht und

\v entsprechend rechtlich mit Unabhängigkeit ausgestattet wurde.

Autorin: Außerd.em pIädiert Stefan König dafür" das ganze Fristenmodell

noch einmal zu überdenken. Er hält es zum Beispiel für sinnvoll,
Akten' die vor dem 8. Mai 1945 entstanden, bedingungslos

freizugeben. Das würde den demokratischen Charakter der

. Vorschrift unterstreichen

Die !,lirktichkeit jedoch ist noch weit von solchen Vorstellungen

entfernt. Unter Berufung auff Schutzfristen werden nach wie vor

Akten zurückgehalten, wird Forschung erschwert oder behindert.
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So wie es der Kunstpädagoge Diethart Kerbs, der schon zu Beginn

dieser Sendung zu Vtort kam, im Ber1in Document Center erlebte:

Regie: Take 14

Ich sehe das jetzt so' daß tatsächlich hier von Staats wegen

eine Politik verfolgt wird, flie darauf hinausläuft, das Dritte
Reich als eine Veranstaltung, als ej-ne Tat, kann man fast sagen'
weniger frominenter Obernazis darzustellen, und alle ausführenden
organe sbzusagen aus der Schuld freizusprechen und auch der
wissenschaftlichen Forschung vorzuenthalten.

***
:-


